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Traditionell unterscheidet die juristische Methodenlehre vier Standardmethoden, die
zusammen den Methodenkanon bilden, die grammatische oder Wortauslegung, die
historische, die systematische und die teleologische Auslegung. Diese Vierzahl geht
bekanntlich schon auf Savigny zurück, auch wenn sich Benennung und Bedeutung
seither nicht unerheblich verändert haben. Mir ist nun aufgefallen, dass man jetzt
häufiger statt von dem Kanon von den Kanones der Auslegung spricht. [1]Heiko
Sauer, Juristische Methodenlehre, in: Julian Krüper (Hg.), Grundlagen des Rechts,
Baden-Baden 2011, S. 168-186; so aber auch früher schon Peter Raisch, Vom
Nutzen der überkommenen … Continue reading. Kanon ist bekanntlich ein
griechisches Wort und bedeutet Rohr und im übertragenen Sinne Richtstab.
Canones, der latinisierte Plural, bezeichnet Konzilsbeschlüsse mit legislativem
Charakter. Die Canones bilden neben den Dekretalen den Kernbestand des
Kirchenrechts und haben diesem sogar den Namen als kanonisches Recht gegeben.
Die Frage ist nun, ob der neue Sprachgebrauch auch eine sachliche Änderung
anzeigt. Der Kanon im Singular dient heute zur Bezeichnung einer grundsätzlich
geschlossenen Textsammlung. Dagegen wären Kanones nach dem Vorbild des
Kirchenrechts beliebig vermehrbar. Mein Eindruck ist, dass die Verwendung des
Plurals relativ gedankenlos erfolgt.
Dennoch steckt dahinter eine Kontroverse. In den 1960er Jahren begannen viele
Juristen jene hermeneutische Ontologie oder ontologische Hermeneutik zu
rezipieren, wie sie sich von Dilthey bis Heidegger entfaltet hatte und nunmehr durch
Hans-Georg Gadamers »Wahrheit und Methode« repräsentiert wurde. Sie wendet
sich dagegen, Hermeneutik mit Schleiermacher und Savigny als »Kunstlehre der
Auslegung« zu verstehen, die mit einem Kanon anerkannter Methoden arbeitet.
Arthur Kaufmann meinte, die von Savigny herrührende Auslegungslehre, nach der
es nur die geschlossene Zahl von vier »Elementen« gebe, sei durch die (neue)
Hermeneutik als falsch nachgewiesen worden. [2] Arthur Kaufmann,
Problemgeschichte der Rechtsphilosophie, in: ders. u. a. (Hg.), Einführung in
Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 8. Aufl., Heidelberg 2011,
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26-147, S. 103. Kaufmanns Verdikt ist schon deshalb unhaltbar, weil es
Rechtstheorie und Methode zusammenwirft. Eine Methode ist »nur eine geordnete
Klassen von Verhaltensanordnungen (Operationen) zum Zwecke von
Problemlösungen. Methoden sind nicht wahr oder falsch, sondern fruchtbar oder
unfruchtbar.« [3]Adalbert Podlech, Rechtstheoretische Bedingungen einer
Methodenlehre juristischer Dogmatik, Jahrbuch für Rechtssoziologie und
Rechtstheorie Bd. 2, 1972, 491-502, S. 492.
Hassemer bleibt beim Singular, meint aber, der Kreis der Auslegungslehren sei nicht
geschlossen; und nennt drei Regeln, »die derzeit den Anspruch erheben dürfen,
zum Kreis der Auslegungslehren hinzuzutreten: die verfassungskonforme, die
europarechtskonforme und die folgenorientierte Auslegung.« [4]Winfried Hassemer,
Juristische Methodenlehre und richterliche Pragmatik, Rechtstheorie 39 , 2008, 1-22,
S. 10. Aus der Unabgeschlossenheit des »Kanons« entwickelt Hassemer ein
Argument gegen die … Continue reading Hassemer ist ein Schüler Kaufmanns und
selbst als Hermeneutiker hervorgetreten. Daher überrascht es nicht, dass er dass er
den Kreis der Auslegungsmethoden als offen ansieht. Für Hermeneutiker handelt es
sich eben nicht um Methoden im technischen Sinne, sondern um bloße Argumente,
die in der Tat beliebig vermehrbar sind.
Geht man von Methoden im engeren Sinne aus, so lässt sich darüber streiten, ob
die verfassungskonforme und die europarechtskonforme Auslegung – eigentlich
müssten man jetzt auch noch die völkerrechtskonforme Auslegung hinzunehmen –
eigenständige Methoden bilden. Ich würde sie eher zur systematischen Auslegung
rechnen. Es gibt weitere Kandidaten. Die Rechtsvergleichung, die früher bei der
Auslegung von Gesetzen nur marginale Bedeutung hatte und zwanglos der
systematischen Auslegung zugeordnet werden konnte, ist im Zuge der
Europäisierung und der Globalisierung so wichtig geworden, dass sie heute als
»fünfte« Auslegungsmethode [5]Peter Häberle, Grundrechtsgestaltung und
Grundrechtsinterpretation im Verfassungsstaat – zugleich zur Rechtsvergleichung
als »fünfter« Auslegungsmethode, Juristenzeitung , 1989, 913-919. gilt. Dagegen
hat Friedrich-Christian Schroeder mit guten Gründen die Annahme zurückgewiesen,
die so genannte normative Auslegung sei als fünfte neben die vier
Standardmethoden getreten [6]Die normative Auslegung, JZ 2011, 187-194. Die
Folgenberücksichtigung, die bis dahin bei der teleologischen Auslegung eine
unscheinbare Rolle spielte, könnte sich nunmehr unter dem Einfluss insbesondere
der ökonomischen Analyse des Rechts tatsächlich als sechste Auslegungsmethode
verselbständigen. Das Verdikt Luhmanns (1969), die Untersuchung und Abwägung
von Folgen sei nicht Aufgabe der Rechtsdogmatik, konnte Folgenargumente in
Rechtsprechung und Schrifttum nicht ganz unterdrücken und schon gar nicht
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verhindern, dass die Folgenberücksichtigung im Methodenschrifttum ausführlich
und überwiegend positiv erörtert wurde. Ein wichtiger Einwand war bisher, dass das
Angebot der Sozialwissenschaft nicht ausreiche, die Gerichte, das
Verfassungsgericht vielleicht ausgenommen, aber nicht ad hoc empirische
Forschung veranlassen könnten. Ich habe bereits in einem früheren Eintrag
[7]Berichtsforschung IV: Ein Umweg zur Interdisziplinarität der juristischen Arbeit?
darauf hingewiesen, dass sich Situation insoweit durch die freie Verfügbarkeit einer
umfangreichen Berichtsforschung geändert haben könnte.
Ein Kanon im Sinne eines prinzipiell geschlossenen Bestandes muss nicht
zementiert sein, sondern kann sich im Laufe der Zeit wandeln. Der Kreis der
Auslegungsmethoden ist nicht so offen, wie Hassemer meint und schon gar nicht
beliebig. Das Bundesverfassungsgericht spricht wiederholt von »anerkannten
Auslegungsgrundsätzen« [8]Z. B. E 88, 145/167; BVerfG, 2 BvR 2939/93 vom
29.4.1998 Abs. 13; BVerfG, 1 BvR 224/07 vom 28.4.2009 Abs. 15. (von denen die
Verfassung keine bestimmte Auslegungsmethode vorschreibe). Welche das sind,
lässt das Gericht offen. Aber »anerkannt« müssen sie sein. Man sollte deshalb
weiterhin vom Kanon reden (und nicht von Kanonen).
(Geändert am 15. 8. 2011.)
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